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Ärztekammer in den 
Regionen mitgestalten
Nach der Kammerwahl im vergangenen September sind die Angehörigen der Ärztekammer Westfalen-Lippe in diesem und im

kommenden Monat einmal mehr aufgerufen, ihre Stimme abzugeben: Zehn Tage, vom 25. Februar bis 6. März 2002, dauert die

Wahl zu den Vorständen und Schlichtungsausschüssen in den Verwaltungsbezirken der Ärztekammer.

A uch bei dieser
Wahl kommt
der mehr als 100

Jahre alte Selbstverwal-
tungsgedanke zum Tra-
gen, nach dem Ärz-
tinnen und Ärzte
über ihre Kammer
als berufsständi-
sche Körperschaf-
ten ihre Geschicke
und Belange selbst
regeln können. 

In der Ärztekammer
sind alle Ärztinnen und Ärzte
– egal, ob und wo sie ärztlich
tätig sind – zusammengeschlossen.
Deshalb kann die Kammer eine le-
bendige und aktiv gestaltende Kraft
sein. Voraussetzung dafür ist jedoch,
dass die Angehörigen der Ärztekam-
mer in ihrer Körperschaft mitwirken
– mindestens durch die Ausübung ih-
res aktiven Wahlrechts, zu der die
Kammer jetzt wieder alle ihre An-
gehörigen aufruft. Denn die Wahl zu
den Vorständen und Schlichtungsaus-
schüssen ist eine gute Gelegenheit,
die Ärztekammer in den Regionen
aktiv mitzugestalten.

Was wird gewählt?

Das Heilberufsgesetz gestattet der
Ärztekammer Westfalen-Lippe, Un-
tergliederungen einzurichten, die sie
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben un-
terstützen: die Verwaltungsbezirke
(VB). An der Spitze der zwölf ÄK-
WL-Verwaltungsbezirke steht für ei-
ne Wahlperiode von vier Jahren je-
weils der Verwaltungsbezirksvor-
stand. Seine Aufgaben sind in der
Satzung der Ärztekammer beschrie-
ben. So ist der Vorstand „für die
Durchführung der Beschlüsse der
Kammerorgane verantwortlich“,
außerdem beruft er u. a. Versammlun-

gen der Kam-
merangehöri-

gen ein, bereitet
Anträge für die

Kammerversammlung
vor und berät den Kam-

mervorstand in Fürsorgeangelegen-
heiten.

Die Größe des Verwaltungsbezirks-
vorstands richtet sich nach Größe des
VB: Dem mit 6.817 Mitgliedern
größten Verwaltungsbezirk Münster
stehen daher 15 Vorstandsmitglieder
zu, die 1.695 Wahlberechtigten des
mitgliederkleinsten VB Detmold
wählen sieben Vorständler.

Gleichzeitig mit den Verwaltungs-
bezirksvorständen werden auch die
Schlichtungsausschüsse in den VB
gewählt. Diese Gremien haben die
Aufgabe, bei Streitigkeiten zwischen
Ärzten/Ärztinnen auf gütlichem We-
ge auf einen Ausgleich hinzuwirken.
Dazu besteht jeder Schlichtungsaus-
schuss aus drei Mitgliedern. Auch sie
werden jeweils für eine Amtszeit von
vier Jahren gewählt.

Wie wird gewählt?

Die Wahlen zu den Verwaltungsbe-
zirksvorständen und Schlichtungsaus-
schüssen sind Persönlichkeits-, keine
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Die Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Vorstände und
Schlichtungsausschüsse in den
Verwaltungsbezirken der Ärz-
tekammer Westfalen-Lippe fin-
den Sie in der Amtlichen Wahl-
bekanntmachung in diesem
Heft ab Seite 16

Listenwahlen. Sie werden als gehei-
me Wahl und Briefwahl durchgeführt.
Dazu erhalten alle Wahlberechtigten
rechtzeitig vor Beginn der Wahlfrist
die Briefwahl-Unterlagen mit Stimm-
zetteln für Verwaltungsbezirksvor-
stand und Schlichtungsausschuss zu-
gesandt. Vom 26. Februar bis 6. März
2002 dauert dann die Wahl. Die
Wahlordnung legt fest, dass die Stim-
me als rechtzeitig abgegeben gilt,
wenn „der Brief den Poststempel des
letzten Wahltages (...) trägt und späte-
stens am dritten Tage nach Ablauf der
Wahlfrist bis 12 Uhr beim Wahlleiter
eingetroffen ist.“
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